Unterlagen für die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis





�





Antrag (vollständig und deutlich ausfüllen!)





a) Führungszeugnis (Beleg-Art "0")�b)  Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Beleg-Art "9")�     zu beantragen bei der örtlichen Ordnungsbehörde/ �     Meldebehörde Ihres Wohnsitzes





Grundrißzeichnung, Schnittzeichnung, Lageplan, Nutzflächenberechnung der Gaststättenräume 





Miet- bzw. Pachtvertrag, soweit Sie nicht Eigentümer sind





Verzichtserklärung (formlose schriftliche Erklärung des Vorgängers, dass er auf seine Gaststättenkonzession verzichtet)





Unterrichtungsnachweis der Industrie- und Handelskammer (IHK)�Sofern Sie an einem Unterrichtungsverfahren noch nicht teilgenommen haben, melden wir Sie hierzu an





Personalausweis oder Reisepaß�(Ausländer müssen eine Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung bzw. Arbeitserlaubnis haben, die zu einer Gewerbeausübung berechtigt)





Gesundheitszeugnis (für alle Personen, die Speisen herstellen, behandeln, zubereiten, servieren); zu beantragen beim Ihrem zuständigen Gesundheitsamt 





steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung�(zu beantragen bei Ihrem Finanzamt oder Gemeinde- bzw. Stadtsteueramt)





Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) bei Ihrem zuständigen Gewerbeamt





Abnahme der Getränkeschankanlage durch einen Sachkundigen nach § 16 Schankanlagenverordnung sowie Anzeige über die beabsichtigte Inbetriebnahme einer Schankanlage





Informationen zu den Gebühren für Gaststätten:





Bei Übernahme einer bereits bestehenden Gaststätte kann eine vorläufige Erlaubnis gemäß § 11 Gaststättengesetz (GastG) erteilt werden (Gebühr 240,-DM).





Bei Speisegaststätten ist zusätzlich eine Gebühr in Höhe von 200,-DM für die Überprüfung des Betriebes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen, Veterinäramt  zu zahlen.





Die Gebühr für die endgültige Erlaubnis gemäß § 2 GastG richtet sich nach der Betriebsgröße und Betriebsart der Gaststätte.











